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§ 42
(1) Mit Fahrersitz ausgerüstete Fuhrwerke müssen 

grundsätzlich vom Fahrersitz aus gefahren werden. 
Das Gehen neben dem Fuhrwerk ist nur aus zwin
genden Gründen gestattet, z. B. wenn der Fahrer 
bei starkem Gefälle oder bei niedrigen Toreinfahrten 
gefährdet ist, oder wenn er eine Bremse von der 
Fahrbahn aus bedienen muß.

(2) Der Fahrer darf erst anfahren, nachdem alle 
Mitfahrenden ihre Plätze auf dem Wagen ein
genommen haben.

(3) Beim Aufladen von Klee, Heu, Getreide u. ä. 
sind die auf dem Fuhrwerk befindlichen Personen 
vor jedem Anfahren durch Zuruf des Fahrers zu 
warnen. Die Zugtiere sind dabei ständig unter 
Aufsicht zu halten.

(4) Während der Fahrt sind verboten:
1. der Aufenthalt auf den Deichseln, dem Lang

baum, den Aufstiegstritten, auf losen Längs
und Querbrettem, auf Wagenleitern, Seiten
wänden oder anderen unsicheren Plätzen;

2. der Aufenthalt auf oder neben der Ladung, 
wenn diese keine genügende Sicherheit bietet, 
z. B. bei hohen Heu-, Stroh- und Streuladungen;

3. das Stehen auf dem Wagenboden (Plattform), 
Brücke, Fußbrett;

4. das Übersteigen von einem Wagen auf einen 
anderen;

5. das Auf- und Absteigen;
6. das Schlafen des Fahrers;
7. das Schlafen des Mitfahrers, wenn die Gefahr 

besteht, daß er dabei herunterfällt.
(5) Der Fuhrwerkleiter darf während der Fahrt 

die Zügel nicht aus der Hand lassen oder sie am 
Körper befestigen.

§ 43
(1) Beim Bergabfahren ist rechtzeitig zu bremsen. 

Tiefliegende seitliche Handbremsen dürfen nur 
von der Fahrbahn aus bedient werden.

(2) Hemmschuhe dürfen nur untergelegt werden, 
wenn der Wagen steht und abgebremst ist.

(3) Beim Befahren abschüssiger Wegstrecken ist 
der Aufenthalt auf nicht unmittelbar bespannten 
(angehängten) Wagen verboten.

§ 44
Haltende Fuhrwerke sind durch Anziehen der 

Bremse oder auf andere Weise festzustellen.

§ 45
(1) Innerhalb der Städte darf Stalldung nur in 

Kastenwagen mit geschlossenen Seitenwänden trans
portiert werden. Die vordere und hintere Wand 
des Wagens dürfen herausnehmbar sein, sind aber 
gegen Herausfallen zu sichern.

(2) Flüssige Düngemittel und andere Flüssig
keiten dürfen nur in dicht abgeschlossenen Behäl
tern mit sicheren Verschlüssen befördert werden.

§ 46
(1) Fuhrwerke müssen während der Dunkelheit 

oder bei starkem Nebel auf öffentlichen Wegen so

beleuchtet sein, daß sie von weitem erkennbar sind. 
Die Beleuchtung soll gleichzeitig die seitliche Be
grenzung des Fuhrwerkes anzeigen. Lampen unter 
dem Fahrzeug zur Kenntlichmachung der seitlichen 
Begrenzung anzubringen, ist verboten.

An der Rückseite des Fuhrwerkes muß zwischen 
Fahrzeugmitte und linker Außenkante ein hierfür 
zugelassener Rückstrahler angebracht sein.

(2) Bespannte Fuhrwerke, deren Ladung mehr 
als 1 m nach hinten übersteht sowie bespannte zu
sammengekuppelte Fuhrwerke haben während der 
Dunkelheit oder bei starkem Nebel das hintere 
Ende der Ladung durch eine rote Laterne kenntlich 
zu machen.

Überragende Ladungen sind auch Ifei Tage mit 
einer mindestens 20X20 cm großen toten Warn
flagge kenntlich zu machen.

(3) Der Fahrer hat sich vor Antritt der Fahrt von 
der ordnungsgemäßen Beschaffenheit des Fahr
zeuges und des Zubehörs zu überzeugen.

(4) Unbespannte Fuhrwerke dürfen bei Dunkel
heit oder starkem Nebel nicht auf öffentlichen 
Wegen stehen gelassen werden. Läßt sich dies aus 
besonderen Gründen nicht vermeiden, so ist für 
ausreichende Beleuchtung zu sorgen, wobei außer 
der nach Abs. 1 geforderten vorderen Beleuchtung 
zusätzlich eine rote Laterne hinten am Fuhrwerk 
anzubringen ist.

In diesem Falle ist die Deichsel abzunehmen oder 
hochzuschlagen.

§ 47
(1) Fuhrwerke dürfen nur von zuverlässigen, 

über 14 Jahre alten, nüchternen Personen gelenkt 
werden, die des Fahrens und der Behandlung der 
Zugtiere kundig sind.

(2) Jeder Fahrer muß mit den für das Fahren auf 
öffentlichen Straßen und Plätzen erlassenen Be
stimmungen vertraut sein.

(3) Bleibt ein Gespann ohne Aufsicht, so ist es 
innen abzusträngen. Das Fuhrwerk ist dabei außer
dem durch Anziehen der Bremse oder in anderer 
Weise gegen ungewollte Bewegung zu sichern.

§ 48
(1) Vierrädrige Handwagen mit mehr als 3U cbm 

Fassungsraum und Tafelwagen mit mehr als 2 qm 
Ladefläche sind mit einer gut zugänglichen und 
wirksamen Handbremse auszustatten, die in 
hügeligem oder bergigem Gelände von einer zuver
lässigen Person zu bedienen ist.

(2) Zweirädrige Handwagen müssen vom und 
hinten mit Stützen versehen sein.

§ 49
(1) Geschlossene Arbeits-, Wohn-, Geräte-, Turm

wagen u. dgl. (ausgenommen Möbelwagen) müssen 
an den Aufbaukanten in 1 m Höhe einen minde
stens 12 cm breiten rotweißen Warnanstrich haben.
, (2) Bei Möbelwagen genügt an Stelle des rot

weißen Warnanstriches eipe mindestens 6 cm 
breite hellfarbige Umrandung an den Aufbau
kanten.


